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§ 1Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. �Der Fischereiverein Hannover e.V. ist
eine Vereinigung von Anglern.

2. �Der Verein hat seinen Sitz in Hannover
und ist nach § 54 des Niedersächsi-
schen Fischereigesetzes anerkannter
Angelverein. Er ist in das Vereinsregister
eingetragen, der Gerichtsstand ist Han-
nover.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins:

1. �Zweck des Vereins ist die Förderung des
Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge durch Hege und Pflege der Fischar-
ten in den heimatlichen Gewässern,
sowie der in und an den Gewässern
beheimateten Tier- und Pflanzenwelt.
Hierzu führt der Verein regelmäßig den
Besatz von Fischen entsprechend dem
Niedersächsischen Fischereigesetz und
der Binnenfischereiordnung durch und
fördert insbesondere die Wiederan-
siedlung einheimischer Fischarten. Der
Verein schult und unterweist seine Mit-
glieder in allen praktischen, naturkund-
lichen und rechtlichen, namentlichen,
natur- und tierschutzrechtlichen Fragen
im Zusammenhang mit der Ausübung
des Angelns.

2. �Der Verein hat Maßnahmen zu treffen
und zu fördern, die den Schutz der
Gewässer und der in ihnen heimischen
Fisch- und Pflanzenarten gegen Schädi-
gungen aller Art dienen. Hierzu gehören
insbesondere die Prävention und Besei-
tigung von Gewässerverunreinigungen,
die Förderung von Renaturierungsmaß-
nahmen oder auch die Beseitigung, Ver-
hinderung und Folgenminimierung der
Querverbauung von Fließgewässern.

3. �Weiterer Zweck ist die Förderung des
Sports. Hierzu bietet der Verein die Ge-
legenheit zur wettkämpfmäßigen Aus-
übung des Castingsports in Hannover
und Umgebung.

4. �Zur Förderung seiner Zwecke und Auf-
gaben kann der Verein auch Gewässer
erwerben und pachten.

5. �Der Verein verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte
Zwecke“ der Abgabenordnung.

6. �Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

7. �Mittel des Vereins dürfen nur für die
satzungsgemäßen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

8. �Es darf keine Person durch Ausgaben,
die dem Zweck des Vereins fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft

1.  Ordentliche Mitglieder
Ordentliches Mitglied des Vereins kann 
werden, wer das 18.Lebensjahr vollen-
det hat, die allgemein anerkannten Re-
geln der Fischgerechtigkeit für sich als 
verbindlich erklärt und sich verpflichtet, 
dem Vereinszweck zu dienen.

2.  Jugendliche Mitglieder
Jugendliche Mitglieder vom achten 
Lebensjahr an, können als Mitglieder 
aufgenommen werden, wenn die Zu-
stimmung des gesetzlichen Vertreters 
vorliegt.

3.  Fördernde Mitglieder
Förderndes Mitglied kann jede natür-
liche Person, die das 18. Lebensjahr 
vollendet hat und jede juristische Person 
werden, die dem Verein angehören wol-
len, ohne sich in ihm aktiv zu betätigen. 
Über die Höhe des Jahresbeitrags oder 
der Spende ist Einvernehmen mit dem 
Vorstand zu erzielen. Fördernde Mitglie-
der haben kein Stimmrecht.

4.  Jedes Mitglied, ab vollendetem 14. Le-
bensjahr, hat innerhalb eines Jahres 
nach Beitritt die bestandene Fischerprü-
fung nachzuweisen. Für jugendliche Mit-
glieder gilt die Jugendordnung.

5.  Passive Mitgliedschaft
Passives Mitglied kann jede natürliche 
Person werden. Passive Mitglieder be-
kommen keine Fischereierlaubnis. Pas-
sive Mitglieder haben kein Stimmrecht. 
Der Wechsel von ordentlich zu passiv ist 
mit 3 Monaten Frist zum Jahresende zu 
beantragen. Der Wechsel von passiven 
zum ordentlichen Mitglied ist jederzeit, 
bei Zahlung der anteiligen Beitragsdiffe-
renz zum entsprechenden Beitrag, mög-
lich.

§ 4 Beitritt

1. �Über die Aufnahme von Mitgliedern ent-
scheidet der Vorstand.Die Mitgliedschaft
ist schriftlich zu beantragen und beginnt
mit Ausstellung/Zustellung der Verein-
spapiere.

2. �Jedes neue Mitglied hat beim Eintritt die
festgesetzte Aufnahmegebühr, sowie
den ersten Vereinsbeitrag zu entrichten.

2.1 �Beim sofortigen Übertritt von einem aus-
wärtigen, dem Anglerverbandes Nie-
dersachsen e.V. angehörenden Verein 
kann bei einem aktiven AVN-Mitglied 
von der Erhebung der Aufnahmege-
bühr abgesehen werden.

3. �Der Jahresbeitrag und die Aufnahme-
gebühr werden vom Vorstand der Mit-
gliederversammlung vorgeschlagen und
durch diese festgesetzt. Der Jahresbei-
trag ist spätestens zum 01.01. des je-
weiligen Angeljahres unbar und unauf-
gefordert zu entrichten. Jedes Mitglied

ist für die pünktlichen und vollständigen 
Zahlungen gegenüber dem Verein selbst 
verantwortlich. Für Neu- und Wiederauf-
nahmen ist das SEPA-Lastschriftverfahren 
verpflichtend.

3.1 �Jedes ordentliche Mitglied, bis zum 
vollendeten 65. Lebensjahr, hat die 
Pflicht einen unentgeltlichen Arbeitsein-
satz für den Verein abzuleisten. Aus-
nahmen sind in der aktuellen Gewäs-
serordnung geregelt. Bei Nichtleistung 
wird ein Ersatzgeld erhoben. Näheres 
ist in der aktuellen Gewässerordnung 
geregelt.

3.2 �Jedes Mitglied, dass eine Fischerei-
erlaubnis erhalten hat, ist verpflichtet 
sein Fangergebnis, ordnungsgemäß 
und wahrheitsgemäß an den Verein zu 
übermitteln. Für ein verspätetes, unles-
bares, oder nicht abgegebenes Fan-
gergebnis wird ein Bußgeld erhoben. 
Näheres ist in der aktuellen Gewässer-
ordnung geregelt.

3.3 �Weitere Mahn-, Verzugs- oder Bearbei-
tungsgebühren erlässt der Vorstand. 
Diese sind der Mitgliederversammlung 
vorzustellen. 

§ 5 Rechte und Pflichten der
Mitglieder

1. �Die ordentlichen Mitglieder können alle
Einrichtungen des Vereins in Anspruch
nehmen. Die Fischereierlaubnis wird
vom Vorstand erteilt. Näheres regelt die
Gewässerordnung. Sie haben Stimm-
und Wahlrecht in der Mitgliederver-
sammlung und können den Schutz des
Vereins in Anspruch nehmen. Sie sind
für die Dauer der Mitgliedschaft gleich-
zeitig Mitglieder des Anglerverbandes
Niedersachsen e.V.

2. �Jugendliche von 12 bis zum vollendeten
17. Lebensjahr haben Stimmrecht nur in-
nerhalb der Jugendgruppe.

3. �Die Mitglieder sind verpflichtet, außer
der Satzung die Gewässerordnung
und die vom Vorstand getroffenen Son-
derbestimmungen zu beachten, die als
Vereinsmitteilungen bekannt gegeben
werden. Den Anordnungen der Vor-
standsmitglieder und Fischereiaufseher
ist im Rahmen dieser Bestimmungen Fol-
ge zu leisten.

§ 6 Ende der Mitgliedschaft

1. �Die Mitgliedschaft endet:
a) �durch Austritt. Der Austritt kann nur

schriftlich zum Jahresschluss unter Ein-
haltung einer vierteljährlichen Kündi-
gungsfrist erfolgen

b) durch Tod
c) durch Ausschluss
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§ 7 Ausschluss

1. �Der Ausschluss erfolgt in der Regel,
wenn ein Mitglied

a) �vorsätzlich gegen die Vereinssatzung
oder die Gewässerordnung verstößt,

b) �in seiner Person nicht die Gewähr für die
Erfüllung des Vereinszweckes bietet,

c) �sich durch Fischfrevel strafbar macht oder
andere zu einer solchen Tat anstiftet,

d) sich vereinsschädigend verhält,
e) �mit seinen finanziellen Verpflichtungen

gegenüber dem Verein mehr als drei
Monate in Verzug ist.

2. �Der Ausschuss kann auch aus anderen
wichtigen Gründen erfolgen.

3. �Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss
des Vorstandes. Vor der Beschluss-
fassung über den Ausschluss ist dem
Mitglied Gehör zu gewähren. Der Be-
schluss über die getroffene Maßnah-
meist dem Mitglied unter Angabe der
Gründe durch eingeschriebenen Brief
mitzuteilen.

4. �Wird auf Ausschluss erkannt, so ruhen
die Mitgliedschaftsrechte mit sofortiger
Wirkung.

5. �Gegen den Beschluss auf Ausschluss
ist binnen einer Frist von einem Monat
nach Zustellung die Anrufung des Ehren-
rates zulässig.

6. �Gegen den Beschluss des Ehrenrates
steht dem ausgeschlossenen Mitglied
die Anrufung der Mitgliederversamm-
lung zu. Die Entscheidung der Mitglie-
derversammlung ist endgültig.

§ 8 Ahndung von Verstößen

Verstöße gegen Satzung und Gewässerord-
nung können mit Belehrung, Verwarnung, 
Verweis, Geldbuße oder mit zeitweiliger 
Entziehung der Angelerlaubnis sowie sons-
tigen Beschränkungen geahndet werden. 
§ 7, Absatz 3, Satz 2 sowie Absatz 5 und
6 gelten entsprechend.

§ 9 Die Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand
c) der Haushaltsausschuss
d) der Ehrenrat

§10 Mitgliederversammlung

1. �Die Mitgliederversammlung findet min-
destens einmal jährlich statt. Sie ist das
oberste Organ des Vereins und hat fol-
gende Aufgaben:
�a) �Wahl des Vorstandes
�b) �Wahl der Kassenprüfer
�c) �Wahl des Haushaltsausschusses
�d) �Wahl des Ehrenrates
�e) �Entgegennahme des Rechenschafts-

berichtes des Vorstandes und dessen
Entlastung

�f) �Genehmigung des Haushaltsplanes, 
Festsetzung des Mitgliedsbeitrages,
der Aufnahmegebühr sowie sonstiger
barer und unbarer Leistungen

�g) �Satzungsänderungen
1. �Entscheidungen über Anträge, die der

Mitgliederversammlung unterbreitet wer-
den.

2. �Anträge sind mindestens zwei Wochen
vor der Mitgliederversammlung bei der
Geschäftsstelle schriftlich einzureichen.

3. �Bei Bedarf kann eine außerordentliche
Mitgliederversammlung einberufen wer-
den.

4. �Die Mitgliederversammlung wird mit
Tagesordnung durch den Vorstand ein-
berufen. Die Einberufung hat mindestens
vier Wochen vorher entweder durch die
Vereinszeitung, digitale Medien (Home-
page, Newsletter) oder Rundschreiben
zu erfolgen.

§ 11 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus:
dem Vorsitzenden
dem stellvertretenden Vorsitzenden
dem Schatzmeister
dem Schrift- und Pressewart
dem Gewässerwart
den drei Reviergewässerwarten
dem Jugendwart
dem Fischereiwart

Er wird für drei Jahre gewählt. Der bisheri-
ge Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt. 
Der Vorstand gibt sich nach jeder Neuwahl 
eine Geschäftsordnung.

2. �Der Vorsitzende und der stellvertretende
Vorsitzende sind Vorstand im Sinne des
§ 26 BGB, wobei jeder von ihnen den
Verein nach außen allein vertreten kann.
Vereinsintern gilt, dass der stellvertreten-
de Vorsitzende von dieser Befugnis nur
im Falle der Verhinderung des Vorsitzen-
den Gebrauch machen soll.

3. �Der Vorstand führt die laufenden Ge-
schäfte des Vereins. Ihm obliegt ins-
besondere die Aufstellung des Haus-
haltsplanes sowie die Verwaltung und
Verwendung der Vereinsmittel. Die Rech-
nungslegung erfolgt nach dem System
der doppelten kaufmännischen Buch-
führung. Er erlässt die Jugendordnung,
erstellt die Gewässerordnung und über-
wacht die Einhaltung von Satzung, Ge-
wässer- und Jugendordnung. Er bestellt
Gewässer Obleute, Fischereiaufseher,
Dozenten und Referenten.

4. �Auf schriftlichen Antrag von mindestens
zwanzig ordentlichen Mitgliedern hat
der Vorstand eine Angelegenheit auf die
Tagesordnung der nächsten Vorstandssit-
zung zu setzen und darüber einen Be-
schluss zu fassen. Der Beschluss ist dem
Erstunterzeichner des Antrages schrift-
lich mitzuteilen. Antrag und Beschluss
mit Begründung sind in der Vereinszei-
tung zu veröffentlichen.

5. �Scheiden Vorstandsmitglieder, mit Aus-
nahme der Vorsitzenden, vor Ablauf ih-
rer Amtszeit aus, so soll der Vorsitzende
in Abstimmung mit dem Vorstand ande-
re ordentliche Mitglieder kommissarisch
einsetzen. Sie müssen auf der nächsten

Mitgliederversammlung für den Rest der 
Amtszeit des amtierenden Vorstandes 
in ihrem Amt bestätigt werden. Bis zur 
Bestätigung haben sie Stimmrecht im 
Vorstand.

6. �Die Vorstandsmitglieder sind Fischerei-
aufseher.

§ 12 Der Haushaltsausschuss

1. �Der Haushaltsausschuss besteht aus drei
Mitgliedern, die nicht zum Vorstand
gehören dürfen. Sie werden von der
Mitgliederversammlung für drei Jahre
gewählt

2. �Dem Haushaltsausschuss obliegt die Mit-
arbeit bei der Erstellung des Haushalts-
planes. Er berät den Vorstand bei der
Beschlussfassung über außerordentliche
Ausgaben. Er hat das Recht, alle Ausga-
benbelege im Hinblick auf ihre sachliche
Notwendigkeit jederzeit zu prüfen. Eine
zweite Ausfertigung des jährlichen Kas-
senprüfungsberichtes ist ihm zuzuleiten.

§ 13 Der Ehrenrat

1. �Der Ehrenrat des Vereins besteht aus drei
Mitgliedern. Ihre Wahl erfolgt durch die
Mitgliederversammlung auf drei Jahre,
die außerdem zwei Vertreter wählt. Der
Ehrenrat wählt einen Vorsitzenden. Die
Vertreter werden nur im Verhinderungs-
falle eines oder zweier Ehrenratsmitglie-
der tätig.

2. �Der Ehrenrat ist vom Vereinsvorstand un-
abhängig. Ehrenratsmitglieder und die
Vertreter dürfen nicht im Vorstand tätig
sein.

3. �Der Ehrenrat kann angerufen werden:
�a) �im Falle des Ausschlusses gemäß § 7

der Satzung,
�b) �wenn sonstige Maßregelungen des

Vorstandes gegen ein Mitglied die-
sem als nicht gerechtfertigt erschei-
nen (§ 8 der Satzung).

4. �Bei Anrufung des Ehrenrates sind diesem
ohne Einschränkung alle Unterlagen zur
Verfügung zu stellen. Dem Antragsteller
und dem Vorstand ist Gehör zu gewäh-
ren, ggf. sind Zeugen nochmals zu hören.

5. �Ist die Anrufung gemäß §§ 7 oder 8 er-
folgt, so gibt der Ehrenrat seine Entschei-
dung mit Begründung dem Vorstand und
dem Berufungsführer bekannt. Weicht
die Entscheidung von der des Vorstan-
des ab und will der Vorstand seine Ent-
scheidung aufrechterhalten, so hat er
die Angelegenheit der nächsten Mitglie-
derversammlung vorzulegen. Das von
der Entscheidung betroffene Mitglied ist
zu der Versammlung zu laden und hat
Anspruch auf Gehör.

§ 14 Gewässerausschuss

Die Gewässerwarte, Gewässerobleute und 
Fischereiaufseher bilden einen Gewässer-
ausschuss. Der Gewässerausschuss berät 
den Vorstand in Gewässer- und Besatzmaß-
nahmen.
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§ 15 Vorsitz, Stimmrecht, Be-
schlussfassung, Protokollführung

1. �Den Vorsitz in der Mitgliederversamm-
lung und der Vorstandssitzung führt der
Vorsitzende, bei seiner Verhinderung
der stellvertretende Vorsitzende, bei des-
sen Verhinderung ein vom Vorstand zu
bestimmendes Vorstandsmitglied.

2. �Jedes anwesende stimmberechtigte Mit-
glied hat in der Mitgliederversammlung
eine Stimme. Der Beschlussfassung der
Versammlung unterliegen die in der Ta-
gesordnung bekannt gegebenen Punkte.
Die Mitgliederversammlung kann weitere
Punkte auf die Tagesordnung setzen. Alle
Beschlüsse der Versammlung werden, mit
Ausnahme der über die Auflösung des
Vereins und einer Satzungsänderung, mit
einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

3. �Über die Mitgliederversammlung und
die Vorstandssitzungen ist eine Nieder-
schrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden
und dem Schriftführer zu unterzeichnen
ist

§ 16 Kassenprüfer

Zwei Kassenprüfer und zwei Vertreter wer-
den von der Mitgliederversammlung für 
drei Jahre gewählt. Sie prüfen nach Ab-
schluss eines Geschäftsjahres die Kasse 
des Vereins einschließlich der Bücher und 
Belege sachlich rechnerisch, erstatten der 
Mitgliederversammlung einen Prüfungsbe-
richt und beantragen bei ordnungsgemä-
ßer Führung der Kasse und Bücher die Ent-
lastung des Schatzmeisters und der übrigen 
Vorstandmitglieder. Zwischenprüfungen 
während des laufenden Geschäftsjahres 
sind jederzeit möglich.

§ 17 Aufwandsentschädigung

Die Festsetzung der Aufwandsentschädi-
gungen der vom Verein mit der Durchfüh-
rung von Aufgaben betrauten Personen 
erfolgt durch den Vorstand in Zusammenar-
beit mit dem Haushaltsausschuss. Sie sind 
in der nächsten Mitgliederversammlung be-
kannt zu geben.

§ 18 Satzungsänderung

Zu einem satzungsändernden Beschluss 
sind die Stimmen einer Mehrheit von drei 
Vierteln der zu der Mitgliederversammlung 
abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen der or-
dentlichen Mitglieder erforderlich. Die be-
absichtigte Satzungsänderung muss in der 
Einladung zu der Mitgliederversammlung 
paragraphenmäßig aufgeführt sein.

§ 19 Auflösung des Vereins

1. �Die Auflösung des Vereins erfolgt nur
durch Beschluss einer zu diesem Zweck
einberufenen außerordentlichen Mitglie-
derversammlung auf Antrag des Vorstan-
des.

2. �Die außerordentliche Mitgliederver-
sammlung, die über die Auflösung be-

schließen soll, ist nur beschlussfähig, 
wenn mindestens zwei Drittel der ordent-
lichen Mitglieder anwesend sind.

3. �Ist die Versammlung nicht beschlussfä-
hig, so hat innerhalb von vier Wochen
die Einberufung einer zweiten außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung
zu erfolgen. Diese kann dann die Auf-
lösung ohne Rücksicht auf die Zahl der
anwesenden ordentlichen Mitglieder
beschließen. Der Auflösungsbeschluss
bedarf der Zustimmung von drei Vierteln
der anwesenden ordentlichen Mitglie-
der.

§ 20 Folgen der Auflösung

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermö-
gen des Vereins an den Anglerverband 
Niedersachsen e.V., der es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke 
zu verwenden hat.

§ 21 Datenschutz

1. �Mit dem Beitrittsantrag eines Mitglieds
erhebt der Verein dessen personenbezo-
genen Daten.
�Hier handelt es sich insbesonde-
re um folgende Mitgliederdaten:
Name und Anschrift, Geburtsda-
tum und Geburtsort, Geschlecht,
Familienstand, Grad der Behin-
derung, Beruf, Telefonnummer
(Festnetz und/oder Mobil), E-Mai-
ladresse, Bankverbindung, Da-
ten Fischerprüfung und Ausstel-
lungsdaten Fischereischein sowie
Funktionen im Verein.

2. �Diese Informationen werden in den
EDV-Systemen des Vereins verarbeitet
und gespeichert. Jedem Vereinsmit-
glied wird dabei eine Mitgliedsnum-
mer zugeordnet. Die Daten werden
dabei durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen vor der
Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonsti-
ge Informationen werden von dem Ver-
ein grundsätzlich intern nur verarbeitet,
wenn sie zur Förderung des Vereinszwe-
ckes nützlich sind (z. B. Speicherung von
Telefon- und Faxnummern, E-Mailadres-
sen, Aufgaben, Zuständigkeiten einzel-
ner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte
bestehen, dass die betroffene Person ein
schutzwürdiges Interesse hat, das der
Verarbeitung entgegensteht.

3. �Zur Erfüllung der satzungsgemäßen
Zwecke und Aufgaben des Vereins - bei-
spielsweise im Rahmen der Mitglieder-
verwaltung, der Mitgliederversammlung
und des Beitragsinkasso - werden unter
Beachtung der Vorgaben der EU-Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
und des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) personenbezogene Daten der
Mitglieder im Verein mittels Datenverar-
beitungsanlagen (EDV) erhoben, verar-
beitet und genutzt.

4. �Als Mitglied des Anglerverbandes Nie-
dersachsen e.V. ist der Verein verpflich-

tet, bestimmte personenbezogene Daten 
dorthin zu melden. Übermittelt werden 
an den Anglerverband Niedersachsen 
e.V., Brüsseler Straße 4, 30539 Hanno-
ver z. B. Name und Alter des Mitglieds
sowie die Namen der Gesamtvorstands-
mitglieder mit Funktion, Anschrift, Tele-
fonnummern und E-Mailadresse. Dieses
erfüllt der Zweck der Ermittlung des
Verbandsbeitrages, sowie der Beantra-
gung von Fischereiberechtigungen für
Verbandsgewässer (Mittellandkanal).

5. �Der Verein hat Versicherungen abge-
schlossen oder schließt solche ab, aus
denen er und/oder seine Mitglieder Leis-
tungen beziehen können. Soweit dies
zur Begründung, Durchführung oder
Beendigung dieser Verträge erforderlich
ist, übermittelt der Verein personenbe-
zogene Daten seiner Mitglieder z. B.
Name und Alter des Mitglieds sowie die
Namen der Gesamtvorstandsmitglieder
mit Funktion, Anschrift, Telefonnummern
und E-Mailadresse an den zuständigen
Vertragspartner.

6. �Im Zusammenhang mit seinen Aufgaben
bzw. seinem Vereinszweck und/oder
bei Ehrungen und/oder Geburtstagen
seiner Mitglieder veröffentlicht der Ver-
ein ggf. personenbezogene Daten und
Fotos seiner Mitglieder in seiner Ver-
einszeitschrift, und/oder ggf. auf seiner
Homepage und übermittelt Daten und/
oder Fotos ggf. zur Veröffentlichung an
Print- und Telemedien sowie elektroni-
sche Medien.

�Bei dieser Gelegenheit werden ggf. Fo-
tos von Mitgliedern und folgende perso-
nenbezogene Mitgliederdaten veröffent-
licht:Name, Vereinszugehörigkeit und
deren Dauer, Funktion im Verein und -
soweit erforderlich - Alter bzw. Geburts-
jahrgang.Ein Mitglied kann jederzeit
gegenüber dem Verein der Veröffentli-
chung von Einzelfotos sowie seiner per-
sonenbezogenen Daten allgemein oder
für einzelne Ereignisse widersprechen.
Der Verein informiert das Mitglied recht-
zeitig über eine beabsichtigte Veröffent-
lichung/Datenübermittlung.

7. �Mitgliederlisten werden in digitaler oder
in gedruckter Form zur satzungsgemä-
ßen Ausführung der Aufgaben an Ge-
samtvorstandsmitglieder, sonstige Funkti-
onäre, Mitarbeiter und/oder Mitglieder
weitergegeben, wie deren Funktion oder
besondere Aufgabenstellung im Verein
die Kenntnisnahme dieser Daten erfor-
dert.

�Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die
Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner
satzungsmäßigen Rechte (z. B. Minderhei-
tenrechte) benötigt, wird ihm oder einem
Treuhänder eine gedruckte Kopie der not-
wendigen Daten (oder eine digitale Kopie)
gegen die schriftliche Versicherung ausge-
händigt, dass Namen, Adressen und sons-
tige Daten nicht zu anderen Zwecken Ver-
wendung finden und die erhaltenen Daten,
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Gemäß § 11 Abs. 3 der Satzung 
hat der Vorstand des Fischerei-
vereins Hannover e. V. folgende 
Jungendordnung beschlossen:

1. �Die Jugendarbeit im Fischereiverein
Hannover e.V. hat zum Ziel, die Ju-
gendlichen zu waidgerechten Angel-
fischern heranzubilden, in ihnen die
Achtung vor der Kreatur zu festigen
und im Sinn von Naturschutz und Um-
weltschutz auf die Jugendlichen ein-
zuwirken und zur sozialen demokrati-
schen Lebenseinstellung anzuleiten.

2. �Die jugendlichen Mitglieder sind ge-
halten, wenn möglich an den für Sie
festgelegten Veranstaltungen teilzuneh-
men. Die Teilnahme dient der Vertie-
fung der sozialen Kompetenz und der
Weiterbildung fischereilicher Kenntnis-
se und Interessen.

3. �Jugendliche Mitglieder von 8 bis 13
Jahren erhalten eine Fischereierlaub-
nis, für das Angeln mit einer Fried-
fischrute, nur dann, wenn Sie sich in
Vorbereitung auf die Fischerprüfung
befinden und nur zum Fischen unter
direkter Aufsicht geeigneter Personen.
Jede geeignete Person darf nur für eine
angemessene Anzahl Jugendlicher
gleichzeitig die Aufsicht übernehmen.
Den Jugendlichen hat Ihre Aufsichts-

person bekannt zu sein. Geeignete 
Personen sind volljährige, ordentliche 
Mitglieder des FVH, die Ihre Fischer-
prüfung erfolgreich abgelegt haben.

3.1 �Jugendliche Mitglieder, die das 14. 
Lebensjahr vollendet haben, bekom-
men nur dann eine Fischereierlaub-
nis, wenn sie die erfolgreiche Able-
gung der anerkannten Fischerprüfung 
nachweisen können.

3.2 �Voraussetzung für die Erteilung der 
Fischereierlaubnis ist der Nachweis 
über den sicheren Umgang mit dem 
Angelgerät, sowie der Besitz grund-
legender Kenntnisse im weidgerech-
ten Umgang mit den Fischen. Dieser 
Nachweis ist mit einer praktischen 
und theoretischen Prüfung, im Rah-
men des Jugendtreffs, verbunden.

4. �Um die Beherrschung des Gebrauchs-
gerätes zu vervollkommnen, sollte je-
der Jugendliche regelmäßig an den
Wurfübungen der Castinggruppe teil-
nehmen.

5. �Jugendliche von 14 – 18 Jahren dürfen
mit bestandener Fischerprüfung allein
mit zwei Handangeln, Köder beliebig,
fischen.

6. �Jugendlichen ist das Nachtangeln nur
in Begleitung ordentlicher volljähriger
Mitglieder, mit Zustimmung der Erzie-
hungsberechtigten gestattet.

Jugendordnung 2025

7. �Zur Unterstützung des Jugendleiters
wird jedes Jahr von den Jugendlichen
ein Jugendrat gewählt. Er setzt sich zu-
sammen aus dem Jugendobmann, dem
Schriftwart und dem Hüttenwart.

8. �Der Jugendrat tritt unter der Leitung
des Jugendleiters mindestens viermal
im Jahr zusammen, um Fragen der Ju-
gendlichen zu diskutieren. Zu diesen
Versammlungen lädt der Jugendleiter
ein.

9. �Sondererlaubnisse für die Jugend
erlässt der Jugendleiter. Die Sonde-
rerlaubnisse haben die maximale
Geltungsdauervon einem Jahr. Es
können weiterhin zeitlich begrenzte
Sondererlaubnisse über die Dauer
von Jugendveranstaltungen, für die
gesamte Jugendgruppe erlassen wer-
den. Diese enden mit dem Ende der
Veranstaltung. Alle Sondererlaubnisse
bedürfen einer eingehenden Prüfung
und müssen sich im Einklang mit der
Gewässerordnung, sowie gesetzlicher
Vorgaben, befinden. Diese Sonderer-
laubnisse sind jederzeit widerrufbar
und werden in den Angelpapieren
(Stempel) vermerkt. Der Vorstand ist
im Rahmen seiner regelmäßigen Sit-
zungen, über die erlassenen Sonderer-
laubnisse zu informieren.

sobald deren Zweck erfüllt ist, zurückgege-
ben, vernichtet oder gelöscht werden.

8. �Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften das Recht auf Auskunft
nach Artikel 15 DSGVO bzw. über die zu
seiner Person gespeicherten Daten, deren
Empfänger und den Zweck der Speiche-
rung sowie auf Berichtigung nach Artikel
16 DSGVO, Löschung nach Artikel 17
DSGVO oder Sperrung seiner Daten. Das
Recht auf Widerspruch nach Artikel 21
DSGVO gegen die Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten kann von jedem
Mitglied zu jeder Zeit ausgeübt werden.

�Den Gesamtvorstandsmitgliedern, sonsti-
gen Funktionären, Mitarbeitern des Ver-
eins oder sonst für den Verein Tätigen
und den Mitgliedern ist es untersagt,
personenbezogene Daten unbefugt zu
anderen als dem jeweiligen Aufgabe-

nerfüllung gehörenden Zweck zu ver-
arbeiten, bekannt zu geben, Dritten 
zugänglich zu machen oder sonst zu 
nutzen. Diese Pflicht besteht auch über 
das Ausscheiden der oben genannten 
Personen aus dem Verein hinaus. Eine 
anderweitige, über die Erfüllung seiner 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwe-
cke hinausgehende Datenverarbeitung 
oder Nutzung ist dem Verein nur gestat-
tet, sofern er aus gesetzlichen Gründen 
hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilli-
gung des Mitglieds vorliegt. Ein Verkauf 
von Daten ist nicht erlaubt.

9. �Ansprechpartner für Fragen rund um den
Datenschutz im Verein, ist der Datenschutz-
beauftragte sowie der 2. Vorsitzende.

Hannover, den 23.04.2025 
gez. Andy Krüger

FISCHEREIVEREIN HANNOVER e.V.
Hildesheimer Straße 122, 30173 Hannover
Tel. (05 11) 88 00 54
Vereinsregister: VR 2194
www.fvhannover.de
gs@fvhannover.de

Volksbank eG
IBAN: DE98 2519 3331 7500 3422 00
BIC: GENODEF1PAT

Geschäftszeiten
Dienstag, Mittwoch 10.00 - 12.00 Uhr
und 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr
und 16.00 - 18.00 Uhr
Freitag 10.00 - 12.00 Uhr


